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Departement für Bau und Umwelt

Fluglärmmonitoring Hinterthurgau im Jahr 2012: Das Wichtigste in Kürze

- 

-

-

-

-

-

- 

- Im Jahr 2012 konnten in den beiden Belastungszeiträumen der ersten und zweiten Nachtstunde an jedem Tag ein mittlerer Fluglärmpegel ausgewiesen

werden. Kurzzeitige Störungen durch Wind oder Fremdlärm traten zwar vereinzelt auf, auf die Tagesauswertungen hatten diese seltenen Ereignisse aber

keinen merkbaren Einfluss

In den beiden Belastungszeiträumen erste und zweite Nachstunde gab es im Jahr 2012 keine technischen Störungen

Die Messstation in Balterswil wurde im Jahr 2012 rund um die Uhr betrieben und die Daten während 24 Stunden/Tag aufgezeichnet. Um die Betriebskosten zu

reduzieren, wurden im Jahr 2012 nur die Daten für die Betriebszustände der ersten (22:00 bis 23:00 Uhr) und der zweiten Nachtstunde (23:00 bis 24:00 Uhr)

ausgewertet. Zu beachten ist, dass auch die Flüge zwischen 0:00 und 5:00 Uhr der zweiten Nachtstunde angerechnet werden und deshalb die Daten in diesem

Zeitraum ebenfalls berücksichtigt bzw. ausgewertet wurden. Im Folgenden wird das wichtigste in Kürze zusammengefasst.

Die Fluglärmbelastungen haben in der ersten Nachtstunde seit 2008 um 2 dB(A) und in der zweiten Nachstunde sogar um 3 dB(A) zugenommen. In der ersten

und zweiten Nachtstunde werden 43 dB(A) erreicht

Im Jahr 2012 erreichten bzw. überschritten die Messwerte in der ersten Nachstunde an einem Tag und in der zweiten Nachtstunde an 20 Tagen den

Planungswert

Das lauteste Fluglärmereignis in der ersten Nachstunde erzeugte einen Maximalpegel von 72.3 dB(A) und in der zweiten Nachstunde von 76.1 dB(A)

In der ersten Nachtstunde erreichten 609 von 1803 und in der zweiten Nachstunde 534 von 1005 akustisch erfassten Fluglärmereignissen einen Maximalpegel

von über 60 dB(A)

Seit Messbeginn wurden in der ersten und zweiten Nachstunde noch nie so viele Fluglärmereignisse akustisch erfasst wie im Jahr 2012. Insgesamt wurden in

der ersten 1803 FLE und in der zweiten Nachtstunde 1005 FLE aufgezeichnet

Im Monat Juli wurden in der ersten Nachtstunde mit 255 FLE und in der zweiten Nachtstunde mit 117 FLE die meisten Fluglärmereignisse des Jahres 2012

erfasst
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Departement für Bau und Umwelt

Fluglärmmonitoring Hinterthurgau im Jahr 2012: Resultate

Grafik 3: Mittelungspegel Leq nur Fluglärm pro Jahr im Belastungszeitraum 22:00 bis 23:00 Uhr

Grafik 4: Mittelungspegel Leq nur Fluglärm pro Jahr im Belastungszeitraum 23:00 bis 24:00 Uhr
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Immissionsgrenzwert ES II: 55 dB(A) 

Planungswert ES II: 50 dB(A)
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Planungswert ES II: 47 dB(A)
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